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In der Expedition des Couriers. (Redakteur C. G. Schwetſchke.)
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Dentſchland.
Berlin, d. 25. Febr. Die in dem heute ausgegebenen

Stück der Geſetz Sammlung enthaltene Allerhöchſte Verord-
nung über die Organiſation der Cenſur Behörden lautet fol
gendermaßen:

„Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kö
nig von Preußen c. c.

thun kund und fügen hiermit zu wiſſen:
Da die bisherige Einrichtung der Cenſur- Behörden dem

Bedürfniß nicht mehr vollſtändig entſpricht, ſo haben Wir eine
Reviſion der daruber beſtehenden Vorſchriften veranlaßt und
verordnen auf den Antrag Unſeres Staats Miniſteriums, was
olgt:als 9. 1. Jn jedem Regierungs-Bezirke ſoll zur Cenſur aller

in demſelben erſcheinenden cenſurpflichtigen Schriften ohne Un
terſchied ihres Gegenſtandes mindeſtens ein Cenſor angeſtellt wer
den, welcher in der Regel ſeinen Sitz am Orte der Regierung
hat. (Bezirks-Cenſor.)

2. Außerdem ſind nach Maßgabe des Bedurfniſſes für
die Cenſur der Tagesblätter und periodiſchen Schriften an den
Orten, wo ſie erſcheinen, Cenſoren zu ernennen. (LokalCen-

ſoren.)
9. 3. Die Cenſur ſolcher geringfuügiger Druckſachen, wel

che, wie z. B. Ankundigungen, Cirkulare, Formulare u. ſ. w.,
nicht fur den Buchhandel oder nicht zur Aufnahme in periodi-
ſche Blätter beſtimmt ſind liegt, ſofern ſie nicht dem Bezirks-
oder Lokal Cenſor beſonders übertragen wird, der Polizei
Behörde des Orts ob, wo der Druck dieſer Sachen erfolgen
ſoll. Alle übrigen cenſurpflichtigen Schriften dagegen bedürfen
der Genehmigung desjenigen BezirksCenſors, in deſſen Be
zirke ſie gedruckt werden ſollen, oder, falls es Tagesblatter
oder periodiſche Schriften ſind, des an dem Druck Orte ange
ſtellten Lokal Cenſors. Das Jmprimatur fur ſolche Schriften,
welche im Auslande gedruckt, aber im Jnlande herausgegeben
werden ſollen, kann nur von dem Cenſor desjenigen inländi-
ſchen Bezirks oder Orts, wo die Herausgabe geſchehen ſoll,
ertheilt werden.

9. 4. Zu Cenſoren ſollen nur Manner von wiſſenſchaft
licher Bildung und erprobter Rechtſchaffenheit erwählt werden.

Jhre Anſtellung erfolgt durch den Miniſter des Jnnern, wel
cher auch ihre Entlaſſung verfugen kann. Die Ober Praſiden-
ten ſind befugt, bei vorubergehender Byhinderung eines Cen-
ſors einen Stellvertreter zu ernennen.

5. Die Ober -Praſidenten beaufſichtigen die Preſſe und
leiten die Cenſur- Verwaltung in der Provinz nach den Anwei-
ſungen des Miniſters des Jnnern. Sie begutachten die Antraä
ge auf Konzeſſionirung zur Herausgabe neuer Zeitungen und
anderer Zeitſchriften, und wachen daruber, daß dieſe Schritten
ſich innerhalb der Granzen ihrer Konzeſſion und ihres ggieh-
migten Planes bewegen. Sie ſind die nächſten Amtsvorgeſetz
ten der Cenſoren, beaufſichtigen deren Geſchaftsfuührung ug
haben dahin zu wirken, daß die Cenſur ſowohl in Bezichung
auf die Erhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,
als in Beziehung auf die freie Bewegung des literariſchen Ver
kehrs genau im Geiſte der deshalb beſtehenden Vorſchriften ge
handhabt werde.

Die Ober Präſidenten entſcheiden:
1) uber die Beſchwerden, welche bei ihnen gegen die Cenfo-

ren wegen verweigerter Druck- Erlaubniß angebracht wer
den, in erſter Jnſtanz; ſie ſind aber befugt, der Entſchei
dung in Fällen, wo dieſelbe ihnen zweifelhaft erſcheint,
ſich zu enthalten und ſolche ſogleich dem Ober Cenſurge-
richt zu uberlaſſen, welchem ſie alsdann die Beſchwerden,
unter ſofortiger Benachrichtigung der Beſchwerdefuhrer,
zu uberſenden haben. Eben ſo ſteht auch den Letzteren frei,
ihre Beſchwerden uüber die Cenſoren unmittelbar bei dem
Ober-Cenſurgericht anzubringen

2) uber alle Kontraventionen gegen die Cenſur-Gefetze;
3) über diejenigen Kontraventionen deren ſich Verfaſſer,

Verleger oder Drucker cenſurfreier Schriften dadurch ſchul
dig machen, daß ſie es, Unſerer Ordre vom 4. Oktober
v. J. zuwider, unterlaſſen, vor dem Ausgeben ſolcher
Schriften ein Exemplar derſelben bei der Polizei Behörde
niederzulegen.

Jn denjenigen Landestheilen, in welchen die Unterſuchung
und Beſtrafung von Polizei-Kontraventionkn verfaſſungsmä
ßig den Gerichten zuſteht, ſoll dies auch ruckſichtlich der vor
ſtehend unter Nr. 2 und 3 bezeichneten Kontraventionen eintre
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ten. Zieht eine ſolche Kontravention den Verluſt des Rechts
zum Gewerbe des Buchhandels oder der Buchdruckerei nach
ſich, ſo iſt die Entſcheldung bei dem Ober Cenſurgerichte (9 11
zu 5) zu beantragen.

6. Die Polizei Behörden ſind verpflichtet, alle zum
Debit oder ſonſt zu Verbreitung beſtimmte Schriften deren
Jnhalt geſetzlich ſtrafbar iſt oder die durch die Geſetze verboten,
imgleichen diejenigen, welche cenſurpflichtig, aber ohne Erlaub-
niß des Cenſors gedruckt ſind, in Beſchlag zu nehmen und das
weitere Verfahren hinſichtlich derſelben bei den kompetenten
Behörden zu beantragen.

5. 7. Aber auch der Debit anderer als der H. 6 bezeichneten
Schriften, ſie mögen cenſurfrei oder cenſirt ſein, kann, wenn
ihr Jnhalt als gefährlich fur das gemeine Wohl zu erachten iſt,
durch Entſcheidung des Ober Cenſurgerichts und bis dieſe er
geht, einſtweilen durch polizeiliches Einſchreiten verhindert
werden. Die Befugniß zu ſolchen polizeilichen Anordnungen
teht den Ober Präſidenten und Regierungs Praſidenten zu.
okal und Kreis- Behörden konnen dergleichen Maßregeln

zwar vorläufig verfugen, ſind aber verpflichtet, unverzuglich
die Genehmigung des Regierungs Praſidenten nachzuſuchen.
Wird dieſe vom Regierungs Praſidenten ertheilt, oder hat er
die Maßregel ſelbſt angeordnet, ſo liegt ihm ob, dem Ober-
Präſidenten ſofort davon Anzeige zu machen. Dieſem gebührt
die Beſtimmung uber die Fortdauer der Debits Suspenſion
auch iſt er befugt, Suspenſion auf die ganze Provinz aus
zudehnen. Er hat der von jeder Suspenſion, es mag ſolche
von ihm verfügt oder genehmigt worden ſein unverzuglich,
mit Beifugung eines Exemplars der Schrift, dem Staats An
walt beim Ober Cenſurgericht (9. 12) Mittheilung zu machen,
um den Erlaß des DebitsVerbots bei dieſem Gericht zu bean
tragen (9. 11. Nr. 2.) Zugleich hat der Ober-Praſident von
e ſeine ganze Provinz verfugten Debits Suspenſion ei-
n chrift den Ober Präſidenten der anderen Provinzen be

e ihrer Erwägung, ob auch in ihren Provinzen auf gleiche
ſe gegen die Schrift vorläufig einzuſchreiten ſei, Nachricht

zu Jeben. Was in Vorſtehendem von den Regierungs -Pra-
ſidenten beſtimmt iſt, findet auch auf den Polizei Präſidenten
von Berlin Anwendung.

9. 8. An der Spitze der geſammten Cenſur- Verwal
tung ſteht der Miniſter des Jnnern. Derſelbe konzeſſionirt
neue Zeitungen und Zeitſchriften und beſtätigt die Redakteure
inländiſcher privilegirter Zeitungen. Er ertheilt und entzieht
die Abonnements und Eingangs Erlaubniß fur politiſche, in
deutſcher oder fremder Sprache außerhalb der Staaten des
deutſchen Bundes, ſo wie in polniſcher Sprache außerhalb der
preußiſchen Staaten erſcheinende Zeitungen. Auch ſteht ihm,
jedoch nur nach Einholung Unſerer Genehmigung, der Erlaß
von Eingangs oder Debits Verboten gegen ſolche polttiſche
Zeitungen zu, welche außerhalb der preußiſchen, aber inner-
halb der Staaten des deutſchen Bundes erſcheinen. Er iſt der
oberſte Disziplinar Vorgeſetzte der Cenſoren, regelt deren Ge
ſchäftsfuührung und führt die Ober Aufſicht darüber, daß ſie
die Cenſur den Geſetzen und Verordnungen gemäß handhaben.
Er entſcheidet in letzter Jnſtanz über diejenigen Kontraventio-
nen, hinſichtlich welcher nach F. 5. von den Ober-Praſidenten
in erſter Jnſtanz entſchieden worden iſt. Wo die Ruüge derarti
ger Vergehen in erſter Jnſtanz den Gerichten zuſteht, fällt ſie
in der zweiten dem fur ſolche Fälle beſtimmten Appellationsge-
richte anheim.

9. Der Rekurs an den Miniſter des Innern gegen
StrafReſolute, welche der Ober Praſident in den nach H. 8.
Nr. 2 und 3 zu ſeiner Kognition gehörigen Kontraventions-
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J Sachen erlaſſen hat, muß innerhalb derjenigen zehn Tage, wel
che auf den Tag der Publikation oder Behaändigung des Keſo

luts folgen, beim Ober-Praſidenten eingelegt werden, widri-
genfalls es bei der erſten Entſcheidung bewendet.

9. 10. Unabhangig von der Cenſur- Verwaltung ſoll eiOberCenſurgericht, aus einem Praſidenten und Weſten

acht Mitgliedern beſtehend, eingeſetzt werden. Zwei der letzte
ren ſollen aus den Mitgliedern der Akademie der Wiſſenſchaften
und der Univerſität zu Berlin die übrigen aus Perſonen, wel
che zum höheren Richteramt qualifizirt ſind, erwahlt werden.
Der Praſident und die Mitglieder werden auf den Vorſchlag
des Staats Miniſteriums von Uns ernannt; die Ernennung
der Mitglieder erfolgt auf drei Jahre, doch können dieſelben
nach Ablauf dieſer Friſt aufs neue ernannt werden einen Wech
ſel in der Perſon des Präſidenten eintreten zu laſſen, behalten
Wir Unſerer Entſchließung vor, wie Wir auch in jedem Falle
beſtimmen werden, welches Mitglied in Krankheits- oder Be
hinderungsfällen des Präſidenten deſſen Funktionen uberneh
men ſoll. Das Ober-Eenſurgericht ſteht unter der Ober
Aufſicht des Juſtiz- Miniſters.

9. 14. Zur Kompetenz des Ober Cenſurgerichts gehö1) die Entſcheidung uüber Beſchwerden, gen S
tens der Cenſoren oder Ober Praſidenten erfolgte Verſagung
der Druck Erlaubniß gefuhrt werden 2) der Ausſpruch von
Debit- Verboten gegen ſolche Schriften, welche nicht ſchon ge
ſetzlich fur verboten zu erachten ſind ausgenommen hiervon
bleibt jedoch die Verfugung von Verboten gegen auswartigo
politiſche Zeitungen (9. 8.); 8) die Ertheilung oder Entziehung
der Debits Erlaubniß fur Schriften, welche außerhalb der
Staaten des deutſchen Bundes in deutſcher, oder außerhald
Unſerer Staaten in polniſcher Sprache gedruckt ſind, jedoch
ebenfalls mit Ausnahme politiſcher Zeitungen (9. 8.); 4) dis
Entſcheidung über den Verluſt von Privilegien oder Konzeſſio-
nen zu Zeitungen oder anderen Zeitſchriften (Art. XVII. des
Edikts vom 18. Oktober 1819), ſo wie uber die Zurucknahme
der dem Redakteur einer privilegirten Zeitung ertheilten Be
ſtaätigung, imgleichen uüber die Entfernung des Redakteurs einer
konzeſſionirten Zeitung; 5) die Entſcheidung über den Verluſt
des Rechts zum Gewerbe des Buchhandels oder der Buchdrucke
rei in denjenigen Faällen, in welchen dieſes Recht durch Ueber
tretung der Cenſur Geſetze verwirkt wird; 6) das Verbot des
Debits ſämmtlicher Verlags und Kommiſſions- Artikel einer
ausländiſchen e e welche, der ausdrucklichen Ber
warnung ungeachtet, fortfahrt, verwerfliche Schri im Jlande zu verbreiten. ſugze Echrtſten imga

H. 42. Bei dem Ober-Cenſurgericht ſoll ein rechtsverſtédiger Staats Anwalt beſtellt werden. Derſelbe Wer r ſn

zu dieſem Amte ernannt, aus welchem er auf den Antrag des
Miniſters des Jnnern zu jeder Zeit von Uns wieder entlaſſen
werden kann. Er iſt in ſeiner Amtsfuhrung dem Miniſter des
Jnnern untergeordnet. Er hat die Entſcheidung des Ober
Cenſurgerichts in allen Fällen wo das öffentliche Intereſſe es
erheiſcht, zu beantragen und dieſes Intereſſe bei den Verhand
lungen zu vertheidigen. Das Gericht darf in keiner der im

11 gedachten Sachen entſcheiden, bevor nicht der Staats
Anwalt mit ſeiner Erklärung gehört worden iſt. Die Entſchet
dungen des Gerichts ſind ihm ſtets vollſtändig mitzutheilen und

hat er von denſelben dem Miniſter des Jnnern, Behufs der er
forderlichen weiteren Verfugungen, Anzeige zu machen.hat er die betreffenden Verwaltungs Behörden zu en ncheigte

gen, wenn er von dem Erſcheinen unzulaſſiger Schriften, von
geſetzwidrigen Handlungen der Cenſoren oder von begangenen
Cenſur-Vergehen Kenntniß erhält. Die näheren Beſtimmun-
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den geſetzlichen Vorſchriften.
vorubergehend den Erlaß von ſpeziellen Anweiſungen an die
Cenſoren uber die Geſtattung oder Verſagung des Druckes oder
Debits von Schriften und Artikeln, welche ſich auf politiſche

en über die Ausubung ſeiner Befugniſſe und Verpflichtungen
und über die Art ſeiner Geſchaäftsfuhrung werden einer beſon
deren, vom Miniſter des Jnnern zu erlaſſenden Jnſtruktion
vorbehalten. Iſt der Staats Anwalt vorübergehend an der
Ausübung ſeines Amtes behindert, ſo kann ein Stellvertreter
von dem Miniſter des Jnnern ernannt werden.

Das Ober- Cenſurgericht ertheilt ſeine Entſchei-
dungen nach Stimmen Mehrheit. Bei Stimmen-Gleichheit
giebt die Stimme des Vorſitzenden den Ausſchlag. Zu einem
gültigen Beſchluſſe iſt die Anweſenheit von mindeſtens funf

Mitgliedern einſchließlich des Vorſitzenden erforderlich. Gegen
die Entſcheidung des Gerichts iſt keine weitere Berufung zulaſ-
ſig. Daſſelbe entnimmt die Grunde ſeiner Entſcheidungen aus

Sollten beſondere Zeitumſtände

Verhältniſſe des Jnlandes oder auf auswärtige Staaten und
Regierungen beziehen nothwendig machen ſo hat das Ober
Cenſurgericht ſolche Anweiſungen wenn ſie mit Unſerer Ge-
nehmigung erfolgt und zu ſeiner Kenntniß gebracht ſind, bei
ſeinen Entſcheidungen uber diejenigen Beſchwerden zu befolgen,

welche wegen der durch die Cenſoren reſp. Ober Praſidenten
erfolgten Verſagung des Druckes oder Debits ſolcher Schrif-
ten und Artikel bei demſelben erhoben werden. Dem Ermeſſen
des Gerichts bleibt überlaſſen inwiefern in den einzelnen Faäl-
len Betheiligten die Grunde der Entſcheidung zu eroff
nen ſind.

9. 14. Die näheren Beſtimmungen wegen des Verfah
rens vor dem Ober-Cenſurgerichte bleiben einem beſonderen
Reglement vorbehalten, welches der Juſtiz- Miniſter im Ein
vernehmen mit dem Miniſter des Jnnern zu erlaſſen hat.

15. Gegenwartige Verordnung tritt erſt am 1. Juli
d. J. in Kraft. Mit eben dieſem Tage hoört die Wirkſamkeit
des jetzigen Ober CenfurKollegiums auf, ſo wie die Gultig-
keit aller bisherigen, dieſer Verordnung entgegenſtehenden ge
ſetz lichen Beſtimmungen.

Urkundlich unter Unſerer Hochſteigenhändigen Unterſchrift
und beigedrucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Berlin, den 23. Februar 1843,

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Prinz von Preußen.

von Boyen. Mühler. Rother. von Alvensleben.
Eichhorn. von Thile. von Savigny.

von Bodelſchwingh. von Arnim.
Berlin, d. 26. Februar. Es erhält ſich das Gerücht

von einer Miſſion, die der jetzt hier anweſende Oberſt v. Ra
dowitz, Geſandter an den Höfen von Baden und von Heſſen
und bei Rhein nach St. Petersburg erhalten wird. Man be
zieht dieſelbe theilweiſe auf die Kartell-Angelegenheiten, an
derer Seits aber auch auf politiſche und merkantiliſche Ver
handlungen, die gegenwärtig zwiſchen Berlin und St. Peters
burg n werden.

er Finanzminiſter v. Bodelſchwingh ſoll dieſer Tagebewieſen haben, daß er dem allgemeinen Wohle den Vowos

vor dem finanziellen des Miniſteriums wohl einzuräumen ver
mag. Das General Poſtamt ſoll nämlich ſelbſt darauf ange
tragen haben die Briefportos und Paſſagierpreiſe endlich her
abzuſetzen. In den Berathungen darüber ſoll das Finanz
Miniſterium ſeine Einwilligung gegeben haben, ſo daß alſo
das bedeutendſte Hinderniß einer langſt nothwendigen Refor-
mation des Poſtweſens beſeitigt iſt.

Berlin, d. 27. Februar. Der Furſt zu Lynar iſt von
Oresden hier angekommen.

Wien, d. 18. Februar. Die in öffentlichen Blättern
gemachte Mittheilung, daß zwiſchen unſerer Regierung und
der furſtlich Thurn und Taxisſchen General Poſt Direktion
eine Uebereinkunft wegen Abſchaffung des Frankaturzwanges
und Moderation des Briefportos abgeſchloſſen worden ſei, be
ſtaätigt ſich. Dieſe Konvention wird aber vorerſt noch nicht ins
Leben treten können und die Ratifikation kann erſt nach Been
digung der noch mit andern Staaten, namentlich mit Preußen
und Baiern, obſchwebenden Unterhandlungen erfolgen. Die
Konvention iſt nämlich fur das ganze Taxisſche Poſtgebiet ab-
geſchloſſen. Se. Durchl. der Fürſt Metternich iſt wohl
und ſehr thätig. Graf von Muünch-Bellinghauſen
beabſichtigt noch einige Monate hier zu verbleiben.

Hamburg, d. 24. Febr. Die öffentliche Unterſtutzungs-
behörde hat heute das dreizehnte Verzeichniß der bei ihr einge
gangenen Geldbeiträge publizirt. Die Summe dieſer Gaben
betrug bis zum 31. Jan. Abends circa 2,3415,000 Rthlr. pr. Cour.
Der in Händen der Unterſtutzungsbehorde befindliche Saldo
belief ſich am 1, Februar auf 860,566 Mark 5 Schill. Beo.

Vermiſchtes.
Man ſchreibt aus Munchen: Seit Jahren war be

kannt, daß in dem Dorfe Weizendorf, bei dem Badeort Roſen
heim in unſerm Gebirge, eine Bauerndirne lebe, die ſeit lang
ſter Zeit nichts mehr zu ſich genommen habe, als friſches Brun
nenwaſſer. Von Wunderthuerei und anderem Unweſen wurde
dabei nie etwas vernommen obſchon die Eltern auch außerdem
von Roſenheim und aus anderer Gegend häufige Beſuche er
hielten, die ſich von dem Zuſtande der ubrigens durchaus unbe-
ſcholtenen und keineswegs kranken, und daher leichten Haus
arbeiten ohne Unterbrechung nachgehenden Tochter uüberzeugen
wollten. Jn dieſer Weiſe ſoll das Mädchen nunmehr in
das funfzehnte Jahr ohne alle andere Lebensmittel! als fri-
ſches Brunnenwaſſer exiſtirt haben. Die erſte Anzeige auf offi
ziellem Wege 9 durch den betreffenden Gerichtsarzt vor
ungefähr dre en an das Miniſterium des Jnnern. Die-
ſer hatte das en mit Zuſtimmung ihrer Eltern aus eige
nem Jntereſſe an der Sache zu ſich ins Haus genommen und
vier Wochen lang bei ſich behalten. Er konſtatirt in Folge ſei-
ner Beobachtungen daß das Madchen wahrend dieſer ganzen
Zeit aufmerkſamſt beobachtet worden ſei, aber nie etwas Ande
res genoſſen habe als friſches Brunnenwaſſer, im Gegentheil
auf dringendes Zureden zu andern Genuüſſen unverkennbare
Zeichen unerkunſtelter Abneigung von ſich gegeben. Darauf
hin erheiſchte das Miniſterium das Gutachten der oberſten Me-
dizinalbehörde, und dies fiel dahin aus, daß ſich eben ſo viele
Stimmen fur als gegen eine derartige Erſcheinung, alle aber
dahin ausſprachen, es ſolle das Mädchen hierher in das allge
meine Krankenhaus gebracht werden, um ihren Zuſtand ſorg-
fältig pruüfen und überwachen zu konnen. Die Eltern haben
ſich nicht einen Augenblick lang geweigert, darauf einzugehen.

Ein engliſches Blatt meldet, daß nach den neueſten
Berichten von der Sudpol- Expedition Kapitan Roß mit dem
Terror bis zu 719 40“ vorgedrungen iſt.



Bekanntmachungen.
Auf den Antrag des hieſigen Magiſtrats

werden von nachfolgenden auf dem Stadt-
gottesacker hieſelbſt befindlichen und baufällig
gewordenen ſogenannten Grabbögen oder Erb
begräbniſſen, namentlich

4) dem Grabbogen Nr. 52., in dem Grab-
bogenbuche eingetragen auf den Namen
des Amtmann Jacob Luüdecke. Die
letzte Beiſetzung darin iſt den 13. Februar
1817 erfolgt.

2) Nr. 53., eingetragen auf den Namen
des Salinenfactors Große. Die letzte
Beiſetzung iſt den 23. Auguſt 1830 er
folgt.

3) Nr. 64. zur Halfte, eingetragen auf
den Militairarzt Dr. Graäwe. Die letzte
Beiſetzung iſt den 26. Maärz 1824 ge
ſchehen.

4) Nr. 78., eingetragen auf den Namen
des Geh. Rath Juſtus Henning Böh
mer. Letzte Beiſetzung im Jahre 1808.

5) Nr. 79., eingetragen auf den Namen
des Licentiaten Auguſt Becker und des
Cämmerers Licentiat Andreas Becker.
Letzte Beiſetzung im Jahre 1816.

die Eigenthumer und Jntoreſſenten, deren
Aufenthalt nicht zu ermitteln geweſen, Be
hufs Anmeldung ihrer Anſpruche, hierdurch
zu dem auf
den 22. März 1843, Vormittags 11 Uhr,

vor dem Deputirten Herrn Kammergerichts
Aſſeſſor Eberty an hieſiger Gerichtsſtelle
anberaumten Termine, und zwar unter der
Warnung vorgeladen, daß, wenn ſie ſich
weder vorher noch in dem obigen Termme
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Bei C. A. Schwetſchke und Sohn ſind vorräthig:
Neueſte Bücher

über

Kunſt Strickerei, Stickerei und Häkeln.
Ch. Leander. Anweiſung zur KunſtStickerei. Eine Sammlung der neue

ſten ſowohl ſchwierig als auch leicht ausführbaren, ſchönen und eleganten Strich
arbeiten, als Anweiſung einen dauerhaften Strumpf zu ſtricken, 27 Strumpfraänder,
65 Spitzen und Einſatz, 11 Manſchetten, 15 verſch. Mützen, 5 verſchiedene Jacken,
26 getippelte Kantchen zu beliebigen Zwecken 31 getippelte Muſter zu Uhrbandern,
Wickelbändern, Serviettenbändern und Geldbörſen, 8 Handſchuhe, 30 Piquémuſter c. e.
mittelſt der Stricknadeln zu fertigen. Nach eigener Erfindung. Für Schul und
Hausgebrauch. 8 Hefte. Mit 133 Abbildungen. broſch. Zte Auflage.16 gGr. oder 20 Sgr. asDieſelbe, Die Häkelſchule für Damen oder die Kunſt alle vorkommenden
Hakelarbeiten auszufuühren. Als vollſtändige Anweiſung ohne Beihülfe die verſchie
nen Hakel Arbeiten zu erlernen. Enthaltend: 12 Spitzen, 4 Manſchetten, 2 Ho
ſenträger, 1 Schnuürleibchen, 2 verſchiedene Mützen, Handſchuhe, 4 Börſen, 3 Da
mentaſchen, Uhrketten und Serviettenbänder 2e. Zum Schul und Hausgebrauch
mit 25 Abbildungen. broſch. 2te Aufl. 8 gGr. oder 10 Sgr.

Dieſelbe, Die neueſten Häkel-, Strick- und Stickmuſter. Eine Samm-
lung von I6 Blättern Abbildungen. broſch. 2 gGr. oder 23 Sgr.

Andreä, N., Sammlung von leicht ausfuhrbaren Vorſchriften, zu. den ſchönſten und
eleganteſten Strumpfrändern, und andern Strickereien. Als: 62 Strumpf-
räander, 37 Spitzen, Manſchetten, Mutzen, Rouleau und Vorhangsfranzen c. Mit
Abbildungen. 3 Bochn. Z3te Aufl. 6 gGr. oder 73 Sgr.

Einen Lehrling ſucht der Bäckermeiſter

Brömme in Trotha.
Heute friſche Pfannkuchen bei

Eine vollſtandige Backerei iſt von jetzt
an zu verpachten und zum 1. April d. J.
zu beziehen. Naheres beim Fleiſcher H.
Knauel in Eisleben, Langegaſſe Nr.

mündlich oder ſchriftlich melden, und als
ſolche nicht legitimiren, dieſelben ihres Recht Tan den Grabbögen fur verluſtig erklart, u ine Partie friſche Roßmühlen Rübku
ſolche dem hieſigen Magiſtrate werden zuge
ſprochen werden.

Halle, den 6. Dec. 1842.
Königl. Land u. Stadtgericht.

Hausverkauf.
Ein in einer ſehr frequenten Straße

allhier gelegenes brauberechtigtes Haus, be
ſtehend aus 4 Stuben, 2 Alkoven, 2 Stu-
benkammern, 4 Küchen, einem großen Haus
boden und geräumigen Keller, ferner aus
einem circa 40 Ellen langen Seitengebäu
de, mit einem ſich zu jeder Profeſſion eig-
nenden Werkſtatt, 2 Stäällen, 6 Kammern
und 2 Böden, alles im beſten Zuſtande, ſo
wie einer neuerbauten Scheune und einem
circa 48 Ellen langen und 15 Ellen brei-
ten Hofraum, ſoll aufe 13. März, Vormittag 10 Uhr,

d. J. in meiner Expedition,
unter ſehr vortheilhaſten Bedingungen ver-
kauft werden.

Eilenburg, den 19. Febr. 1843.
Der Juſtiz-Commiſſarius Ludecke.

870.
Kühne auf der Maille.

Jn Freiimfelde ſind vier
verſchiedene ſehr hübſche Sommerlogis, wel

ſche aus mehreren Stuben und Kammern

d beſtehenEin gewandter Kellnerburſche, der auch ſtehen,

beim Billard gut Beſcheid weiß, ſucht zu
Oſtern oder ſogleich eine Stelle. Näheres
bei der Wittwe Tilken, Graſeweg Nr.
826.

ſind zu verkaufen bei
G. Thäärmann in Cönnern.

ſehr billig zu vermiethen, worauf
ich die geehrten Herrſchaften, die geſonnen
ſind, ſolche zu beziehen, ergebenſt aufmerk
ſam mache. Das Nahere iſt daſelbſt zu er
fahren bei

P de Boueheé.
2 S 9

Eine Wirthſchaftsmamſell, die das Mol-
kenweſen verſteht, findet zu Oſtern d. J.
ein Unterkommen. Wo? ſagt der Gaſt-
wirth Zumpe in Halle, Nr. 2170.

Verpachtung.
Ein der ſchönſten Material Geſchäfte

allhier, welches ſeit langen Jahren ſehr
ſchwunghaft betrieben worden iſt, will der
Beſitzer auf 6 12 Jahre veranderungs-
halber unter ſehr vortheilhaften Bedingun
gen verpachten. Hierauf Reflectirenden er
theilt auf portofreie Briefe das Nähere

Eisleben, den 13. Febr. 1843.

man

Einem hochzuverehrenden in und aus-
wärtigen Publikum zeige ich hiermit ganz
ergebenſt an, daß ich mit einem ſtarken
Transport ſehr guter Mecklenburger Reit
und Wagenpferde hier angekommen bin.

Halle, den 27. Februar 1843.
Pferdehändler Louis Lözius,

oberhalb des Steinthors. Beilage
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Beilage zu Nr. 51
d e s

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Mittwoch, den I, März 184143.

m

Denuntſchla und.
Vom Lech, d. 18. Febr. (Köln. Ztg.) Voll gerechten

Vertrauens hatten wir ſchon früher die feſte Zuverſicht ausge
ſprochen: daß Preußen um keinen Preis von ſeinem gewiſſen-
haften Grundſatze abweichen werde, mit ſeinen zollverbunde-
nen Freunden Freud und Leid theilen zu wollen.
als eine moraliſche Gewißheit erſchienen war, hat ſich nun be-
reits vollkommen und glänzend in der That bewährt. Ruß-
land nimmt Anſtand, dem dringenden Wunſche ſeines bewahr-

Was uns

teſten Freundes zu willfahren; es weigert ſich, die den betref-
fenden preußiſchen Gewerben aus eigenem Antriebe gewährten

Zugeſtändniſſe auch auf die übrigen Staaten des Zollvereines
auszudehnen. Preußen aber verzichtet freiwillig

auf die ſolcher Weiſe beſchränkte Vergunſtigung. Ob fernere
Verſuche gemacht werden ſollen, und welches endliche Reſultat
dieſelben haben konnen, ſteht dahin. Wir beeilen uns dem
deutſchen Publikum dieſes wohlverburgte Faktum mitzutheilen,
zur wahren Genugthuung der vielen Gläubigen an deutſche
Treue und zur verdienten Beſchäaämung aller Kleinmuthigen.
Wie es auch die offenen Feinde und die falſchen Freunde
der deutſchen Zukunft verdrießen moge, wir wiederholen
kein Riß im Zollvereine.

Schwei z.
Aus der Schweiz, d. 19. Febr. Mit banger Beſorg-

niß ſieht man allenthalben bei uns der nahen Zukunft entgegen,
denn die gegenſeitige Erbitterung der Radikalen und Konſer-
vativen hat einen Grad erreicht, der nur Unheil ahnen läßt;
was in Genf begonnen und glücklicher Weiſe im Entſtehen noch
gedämpft wurde, bereitet ſich leider in vielen andern Kantonen
vor. Bern mit ſeinen radikalen Demonſtrationen, Luzern mit
ſeinen paar konſervativen Jdeen liefern nach zwei ſich entgegen
geſetzten Seiten Zundſtoff genug, um das Volk aufzuregen und
zu verderblichen Schritten anzuleiten. Aargau wird nicht nach-
geben, und der Vorort hat keine Luſt, von dem, was er ſein
gutes Recht nennt, abzugehen; Zuürich ſchwankt, und Baſel hat
mit ſeinen kopfhaängeriſchen Froömmlern nicht ſelten Freude an
dem ganzen Wirrwar. Die Herren Geſandten treten nicht of-
fen genug auf, und ſo iſt die Schweiz mehr als je dem anarchi-
ſchen Treiben der verſchiedenen politiſchen Chefs uüberlaſſen.
Die Tagſatzung wird und muß in Kurzem einberufen werden,
allein ihr Geſammtvotum iſt auf die einzelnen Kantonalverfaſ-
ſungen von ſo geringem Einfluſſe, daß ſie ſich zu tranſitoriſchen
Maßregeln wird bequemen muſſen, die wie die Erfahrung
genugſam zeigt zu keinem eigentlichen Reſultate fuhren.
Die Handwerkervereine, die man bis jetzt in allen Blättern der
Republik mit Lob uberhäufte, erſcheinen mehr und mehr als
vom Kommunismus angeſteckte Korporationen, die von den
Pietiſten in ihr Netz gezogen werden, wie das namentlich un-
längſt in Lauſanne an den Tag kam, wo man nicht weniger als
ſechs und neunzig deutſche und ſchweizeriſch deutſche Handwer
ker fur die nächtlichen Betſtunden (Stundeli) zu gewinnen
ſuchte.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 23. Febr. Die Nachrichten aus Mancheſter

lauten wieder ſehr ungunſtig. Der Umſatz iſt wieder eben ſo
beſchränkt, als er es vor einiger Zeit war, und die Preiſe von
Zeugen aller Art ſind im Fallen begriffen. Man ſieht alſo,
daß der Friede mit China, wovon man im Anfang ſo große
Hoffnungen fur die Fabriken hegte, dieſe wenigſtens einſtweilen
durchaus nicht erfullt.

Die Dankvota fur Lord Ellenborough und die anglo-
indiſche Armee ſind geſtern in beiden Parlamentshaäuſern ohne
Abſtimmung angenommen worden.

Portugal.
(London, d. 21. Febr.) Nach Berichten aus Liſſa

bon vom 13. d. M. war in Porto die Ruhe vollkommen zurück
gekehrt, und der Geiſt des Aufruhrs ſchien gänzlich gedämpft
zu ſein. Es war Niemand bei den Unruhen ums Leben gekom-
men, doch hatte man zwei Verwundete ins Hoſpital gebracht.
Das Oppoſitions-Journal Coalliſſao war aufgehoben worden.
Jm Ganzen hatte man vier Rädelsführer der Septembriſten
verhaftet, die vor einer Spezialkommiſſion vernommen werden
ſollten, und zwei andere des Landes verwieſen. Am 10. hat in
Liſſabon die Feier des Jahrestages der Wiedereinführung der
Charte ſtattgefunden.

Türkei.
Semlin, d. 12. Februar. Die in Belgrad entdeckte Ver

ſchwörung der Partei des abgeſetzten Fürſten Michael hat
die Verhaftung von etwa zwanzig Perſonen zur Folge gehabt.
Sie wurden ſämmtlich vor ein Kriegsgericht geſtellt, welches
nach einer ſummariſchen Unterſuchung auf verſchiedene Kate-
gorien von Kerkerſtrafen erkannt und nur Ein Todesurtheil ge
fällt hat. Der Plan der Verſchwörer war, ſich der Perſonen
der jetzigen Miniſter zu bemachtigen, den Wutſitſch und
Petronie witſch aus dem Wege zu raumen, die Bewohner
Belgrads und der Umgebung zu inſurgiren und ſich dann mit
ihren Anhängern in Kruſchewatz und Kragujewatz in Verbin
dung zu ſetzen, durch deren Mitwirkung man ganz Serbien in
Aufwiegelung zu bringen hoffte. Allein die letzteren blieben un
beweglich und wollten das Reſultat der Bewegung von Belgrad
abwarten; die Nachricht von dem Mißlingen derſelben verhin
derte daher jeden anderweitigen Ausbruch im Jnnern des Lan
des. Die ſerbiſche Regierung und Kiamil Paſcha ſcheinen
übrigens genau über alle Umtriebe der Michaeliſten unterrichtet
geweſen zu ſein da alle Vorſichtsmaßregeln getroffen waren,
um die Bewegung im Keim zu erſticken. Der Umſtand, daß
Kiamil Paſcha die vorzuglichſten Poſten der Stadt mit türki
ſchen Truppen beſetzen ließ und daß man ſich zur Unterdrückung
des Aufſtandsverſuchs nur einer geringen Anzahl ſerbiſcher
Truppen bediente deutet wohl darauf hin daß man über die
Geſinnnungen des ſerbiſchen Militärs nicht ganz beruhigt war.
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Vermiſchtes. t Waſſerſtand zu HableParis, d. 20. Februar. Das Kaſſationsgeſuch des am 28 Februar
M c el T de ver Oberhaupt 6 Fuß 7 Zoll.als Mörder des Herrn von Marcellange zum Tode ver. aterchagyt 7 Faß 3 Zell

urtheilten Jacob Beſſon iſt dieſer Tage verworfen worden. 7Die beiden Frauen von Rochenegly de Chamblas und Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
von Marcellange, welche bei dem Proceſfe Marcellan am 27. Februar: Nr. 1 und Zoll.
ge ſchwer kompromittirt ſind, haben ſich in das Karmeliterin
nenkloſter zu Chambery begeben.

Fremdenhkiſte.
Fond- und Geld Cours. Angekommene Fremde vom 27. bis 28. Febr.
Berlin, d. 27. Februar 1843. Jm e r Z. e g. ſie n e Rathv. Humboldt a. Berlin. r. Geh. t itz a.Pr. Cour. Acti J Pr. Cour. Rittergutsbeſ Wünſchmann a. Kuelond, de Seeben gert

Fonds. Srief. Geld. ckten. I Vricf. Geld. a. u Roth e n S Rittmſrr.
v Kaas a. ersleben. Hr. Rentamtm. Zippel a. Guſow. Hr.St.-Schuldſch. 32 1047 1048 Brl. Potsd. Eiſenb. s 135 Jre Helzo. 103 do. do. Prior. Obl. 4 102/, Kaum e Kautm. Heſſe a. Eiſenach Hr.

Präm. Sch. der Mgd. Lpz. Eiſenb. 146 tSeechandlung. 93 ſſpvo. do. Prior. Obk. 4 1103 Stadt Zürch Hr. Ger. Amtm. Bertram a. Wettin. Hr. Kaufm.
Kurm. Schuldv. 33 102 FSerl. Anh. Eiſenb. 120 1119 Wedemeyer a. Hildesheim. Hr. Kaufm. Lehne a. Hannover. Hr.
Brl. St.-Obl. 35 103 [103 do. do. Prior. Obl. 4 1102 Kaufm. Förſter a. Braunſchweig
Danz. do. in Th. 48 ſDüſſ. Elb. Eiſenb. s 70 69
Weſtp. Pfandbr. 33 103 [1027 do. do. Prior. Obl. 4 94 Goldnen Ning: Hr. Prem. Lieuk. u. Adjut. v. Alvensleben a. Pots
Großh. Poſ. do. 4 106, ſRhein. Eiſenb. 5 80 79 dam. Hr. Prof. Köſcher a. Gera Hr. Lehrer Schmidt u. Hr. Kaufm.

do. do. 33 102 De J D. 97 T Kaulberg a. Berlin. Hr. Kaufm. Hoffmann a. Leipzig.Oſtpr. Pfandbr. 33 1103! erl.-Frankf. Eiſ. 5 109 108en t 103 i do. do. Prior. Obl. 4 Goldnen Löwen Hr. Kaufm Eimrich a. Erfurt. Hr. Kaufm. Leuchte
Kur u. Neum. do 3 rou/, Oberſchleſ. Eiſenb. a 1102 a. Niemberg. Hr. Faktor Schaarſchmidt a. Leipzig.

J w 1Schleſiſche do. 325 102 102 r Z. Schwarzen Bär Hr. Kaufm. Horn a. Berlin. Hr. Kaufm. Schulze
A Goldm. à 5Thl. 102 10 a. Reichendach. Hr. Verw. Rieſel a. Lützen. Hr. Amtm. SeiffartDisconto a a. Naumburg

Getreidep c eife. Sta r u t u. e a.rxleben. r. Apoth. er a. Landsberg r. Kaufm. Lange a.Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde. Berlin. Hr. Stud. Teger a. Trier. ß
Magdeburg, d. 27. Februar. Nach Wiſpeln.) Goldnen Kugel Hr. Kaufm. Kellner a. Mannheim. Hr. Kaufm.

Weizen 40 43 thl. Gerſte tttht. Boltze a. Berlin. Hr. Geſchäftsm. Höfer a. Dresden. Hr. Schau
Roggen 37 38 Hafer mee ſpieler Dill a. Halberſtadt.

Bekanntmachungen.
Den erſten März nimmt die ſeit einer

kangen Reihe von Jahren bewahrte

Strohhut Bleiche
ihren Anfang, und wird jeder Hut auf
Verlangen nach neueſter Façon umgenaht bei

Friederike Schneider,
große Steinſtraße Nr. 83.

Vorzuglichen 34r Markebrunner, à Bout.
15 Sgr., à Anker 20 Rthir.

1839r Nierſteiner, à Bout. 10 Sgr.,
à Anker 13 Rthlr.

Sehr angenehmen Medoc St. Julien, à Bout.
15 Sgr. à Anker 18 Rthlr.

G. Rawald's Weinhandlung.

Zum bevorſtehenden Markt empfehle ich
mein wohlaſſortirtes Tuchlager ſowohl in
ſchwarzen, als in farbigen feinen, mittel
und ordinaären Tuchen zu den nur möglichſt
billigen Preiſen. Zugleich zeige ich einem
geehrten Publikum ergebenſt an, daß ich am
Maikttage, wie gewöhnlich, nur in meinem
Lokale am Markt bei dem Stellmachermei-
ſter Herrn Zwicke verkaufe.

Ferdinand Körner,
Tuchhandler in Zörbig.

Ruſſiſchen Caviar und
friſche Holſteiner Auſtern empfing

G. Bornſchein,

24

Muühlen- Verkauf.
Eine Waſſermuhle in der Nahe Leip

zig s am Elſterſtrome, wobei maſſive ſchoö
ne Gebaude, 4 forſche Mahlgänge, Oel-
und Schneidemuhle, 7 Acker ſchönes Feld,
3 Acker Wieſen, Garten, 2 Pferde, 6 Ku-
he, Schweine u. ſ. w., ſoll eiligſt, da der
Beſitzer kränklich, nicht Muüller, und die

Muühle nicht ſelbſt bewohnen kann, für
22,000 Thlr. Cour. mit der Halfte Anzah
lung verkauft und ſofort uübergeben werden.

Naheres ertheilt der Otkonom G. Röſe
ler, Steinweg Nr. 1704. in Halle.

Ein Verwalter, mit guten Atteſten ver
ſehen, kann auf dem Herzogl. Rittergute

zur Rheiniſchen Traube. Löberit bei Zörbig eine Anſtellung erhalten.


	Der Courier
	Jahr
	Monat
	Tag
	No. 51.
	[Seite 1]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Beilage zu Nr. 51
	[Seite 5]
	Seite 6







